
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESSEINFORMATION 
Berlin, den 11.03.2026  

Stellungnahme: Digital Omnibus Initiative der EU 
darf Grundrechte nicht vereinfachen  
Die EU-Kommission plant mit ihrer Digital Omnibus Ini8a8ve die Vereinfachung der EU-

Digitalgesetzgebung. Im Rahmen eines öffentlichen Konsulta8onsverfahrens der EU zum 
Digitalen Omnibus haben das Weizenbaum-Ins8tut und die Deutsche GesellschaE für 
Recht und Informa8k (DGRI) ein gemeinsames Posi8onspapier zur EU-Digitalgesetzgebung 
veröffentlicht. Im ersten Teil führen sie strukturelle Probleme der bestehenden EU-
Digitalgesetzgebung auf. Im zweiten Teil analysieren sie konkrete Änderungsvorschläge der 
EU-Kommission hinsichtlich der Regelungen der Verordnung über Künstliche Intelligenz 
(KI-VO) und der Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) und zeigen, wo die Vorteile, aber 
auch die Risiken der Digital Omnibus Ini8a8ve liegen.   

EU-Digitalgesetzgebungen bringen Herausforderungen in der Praxis 

Die EU-Digitalgesetzgebung umfasst zahlreiche Regelungen, etwa zum Datenschutz, zum 
Datenrecht, zur PlaRormregulierung, zur Cybersicherheit, zur Produktsicherheit, zum 
WeTbewerb sowie zur Regulierung Künstlicher Intelligenz. Diese Gesetze verfolgen 
zentrale Ziele: Sie sollen Grundrechte schützen, faire WeTbewerbsbedingungen sichern, 
Cybersicherheit stärken, die Sicherheit von Produkten – auch von KI-Systemen – erhöhen, 
den Zugang zu Daten verbessern und Innova8on fördern. 

In der Praxis bringen die Regelungen jedoch Herausforderungen mit sich. Beispielsweise 
gelten mehrere Rechtsakte parallel, ihre Anforderungen überschneiden sich teilweise oder 

Übersetzungen sind teilweise fehlerhaE. Das führt zu rechtlicher Unsicherheit und 
fehlender Kohärenz.  

Bewertung der Digital Omnibus Ini=a=ve 

Vor diesem Hintergrund bewertet das Posi8onspapier die Digital Omnibus Ini8a8ve, die 
die Europäische Kommission im November 2025 vorgestellt hat. Diese umfasst zwei 
Gesetzesvorschläge – eine „Digital Omnibus Regula8on“ und eine „Digital Omnibus 
Regula8on on AI“ – und zielt insbesondere auf Anpassungen im Datenrecht sowie in der 
Regulierung Künstlicher Intelligenz ab. 

„Die geplanten Omnibus-Verordnungen bieten eine wich8ge Gelegenheit, die EU-
Digitalgesetzgebung systema8scher und konsistenter zu gestalten“, sagt Herbert Zech, 
Direktor am Weizenbaum-Ins8tut. Eine Vereinfachung dürfe jedoch nicht dazu führen, dass 
der hohe europäische Standard beim Schutz von Grundrechten oder europäischen Werten 
geschwächt werde. „Ziel ist eine klarere, konsistentere und prak8kablere Regulierung“, 
betont Zech. 

Analyse und Empfehlungen 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Das Posi8onspapier analysiert die Struktur der EU-Digitalgesetzgebung, iden8fiziert 
Ursachen rechtlicher Unsicherheiten und bewertet zentrale Elemente der Omnibus-
Vorschläge, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz und Datenschutz. Darauf 
aueauend formulieren die Autor:innen Empfehlungen zur Weiterentwicklung des 
europäischen Digitalrechts. 

Die Publika8on „Structural Challenges of EU Digital Legisla8on and Targeted Simplifica8on 
through the Digital Omnibus Ini8a8ve“ wird im Rahmen des Konsulta8onsverfahrens der 

EU-Kommission eingereicht und erscheint darüber hinaus in der Reihe „Weizenbaum Policy 
Papers“, in der wissenschaElich fundierte Analysen und Stellungnahmen zu aktuellen 
poli8schen Entscheidungsprozessen veröffentlicht werden. 

Link: XXX 

 

Über das Weizenbaum-Institut 

Das Weizenbaum-Ins/tut steht für exzellente, unabhängige, interdisziplinäre und 
grundlagenorien/erte Digitalisierungsforschung. Es stellt Poli/k, WirtschaB und ZivilgesellschaB 
fundierte Erkenntnisse und wertebasierte Handlungsempfehlungen zur Verfügung. Es trägt dazu bei, 
dass die Digitalisierung der GesellschaB nicht nur besser verstanden wird, sondern auch nachhal/g, 
selbstbes/mmt und verantwortungsvoll gestaltet werden kann. 

Getragen wird das Weizenbaum Ins/tut von sieben Verbundpartnern aus Berlin und Brandenburg. 
Diese Partner sind die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin, die Technische 
Universität Berlin, die Universität der Künste Berlin, die Universität Potsdam sowie als 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen das Fraunhofer-Ins/tut für Offene 
Kommunika/onssysteme (FOKUS) und das WissenschaBszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). 
Die Koordina/on des Verbundes und die rechtsgeschäBliche Vertretung des Weizenbaum-Ins/tuts 
erfolgen über den Weizenbaum-Ins/tut e.V. 

Das Weizenbaum-Ins/tut wurde im Jahr 2017 gegründet und wird vom Bundesministerium für 
Forschung, Technologie und Raumfahrt sowie dem Land Berlin gefördert. Weitere Informa/onen 
unter: www.weizenbaum-ins/tut.de  
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